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Bericht 

des Außenpolitischen Ausschusses 

über die Regierungsvorlage (48 der Beilagen): 
Bundesgesetz über die Einräumung von Privi
legien und Immunitäten an den Aktionsrat 

. Ehemaliger Regierungschefs für Internationale 
Zusammenarbeit 

Der gegenständliche Gesetzentwurf sieht vor, 
daß dem Aktionsrat Ehemaliger Regierungschds 
für Internationale Zusammenarbeit, der über ein 
ständiges Sekretariat in Wien verfügen und in 
Österreich einen aus freiwilligen Beiträgen gespei
sten Fonds begründen wird, den internationalen 
Usancen entsprechend, ein besonderer, seiner 
Bedeutung angemessener Status eingeräumt wer
den soll. 

Dieser Aktionsrat wird aus ca. 25 ehemaligen 
Staats- und Regierungschefs bestehen und soll sich 
unter dem Vorsitz des ehemaligen UN -Generalse: 
kretärs Waldheim mit internationalen wirtschaftli
chen und sozialpolitischen Fragen unter Berück
sichtigung der engen. Interdependenz aller Völker 
befassen. 

Da der Aktionsrat nicht unter den Begriff "inter
nationale Organisationen" im Sinne des § 1 Abs. 7 
Z 2 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1977, 
BGBI. Nr.677, über die Einräumung von Privile
gien und Immunitäten an internationale Organisa
tionen fällt, und auch der Abschluß eines eigenen 
Amtssitzabkommens mangels Völkerrechtssubjekti
vität des Aktionsrates riicht in Frage kommt, ist die 
Erlassung eines eigenen Bundesgesetzes notwendig. 

Dr. Hilde Hawlicek 

Berichterstatter 

Der vorliegende Gesetzentwurf hält sich an den 
Wortlaut des Bundesgesetzes.vom 6; Mai 1981 über 
die Einräumung von Privilegien und Immunitäten 
an die Unabhängige Kommission für Fragen der 
Abrüstung und der Sicherheit (Palme-Kommis
sion), BGBI. Nr.293/1981. Der Aktionsrat soll 
somit privilegienrechtlich der Palme-Kommission 
gleichgestellt werden, dh. der Gesetzentwurf räumt 
ihm in gleicher Weise wie das zitierte Bundesgesetz 
hinsichtlich der Palme-Kommission jenen privile
gienrechtlichen Status ein, wie er derzeit dem Inter
nationalen Institut für Angewandte Systerrianalyse 
(IIASA) zusteht. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat diese Regie
rungsvorlage in seiner Sitzung am 10. Oktober 
1983 in Verhandlung genommen. Nach den Aus
führungen des Berichterstatters sowie Wortmeldun
gen der Abgeordneten Dipl.-Vw. Dr. S t ein e r, 
Hai ger m 0 s e r, Dr. H ö c h tl und des Obman
nes Abgeordneten M ars c h sowie des Bundesmi
nisters für Auswärtige Angelegenheiten L a n c 
wurde der Gesetzentwurf mit Stimmeneinhelligkeit 
angenommen. 

Der Außenpolitische Ausschuß stellt somit den' 
An trag, der Nationalrat wolle dem von der Bun
desregierung vorgelegten Gesetzentwurf (48 der 
Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung ertei
len. 

Wi~n, 19831010 

Marsch 

Obmann 
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